
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/4/12 6Ob827/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1984

Norm

MG §21 Abs2 B4

MRG §33 Abs2

Rechtssatz

Es kann keineswegs gesagt werden, daß bei Bestehen einer Kaution die Nichtzahlung oder nicht rechtzeitige Zahlung

von Mietzinsen trotz vorgenommener Mahnung allein schon wegen des Vorhandenseins einer Kaution keine grobe

Fahrlässigkeit darstellt. (Hier: keine Verpflichtung des Vermieters, allfällige Mietzinsrückstände während des aufrechten

Bestandes des Mietverhältnisses aus der Kaution abzudecken).
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